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§ 131b ASVG Kostenzuschüsse bei
Fehlen vertraglicher Regelungen

 ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.04.2021

(1) Stehen andere Vertragspartner infolge Fehlens von Verträgen nicht zur Verfügung, so gilt § 131a mit der Maßgabe, daß

in jenen Fällen, in denen noch keine Verträge für den Bereich einer Berufsgruppe bestehen, der Versicherungsträger den

Versicherten die in der Satzung festgesetzten Kostenzuschüsse zu leisten hat. Der Versicherungsträger hat das Ausmaß

dieser Zuschüsse unter Bedachtnahme auf seine nanzielle Leistungsfähigkeit und das wirtschaftliche Bedürfnis der

Versicherten festzusetzen.

(2) Für eine als Krankenbehandlung erbrachte ambulante Tumorbehandlung durch eine punktförmige Bestrahlung des

Tumors mit Protonen und/oder Kohlensto onen ist ein Zuschuss festzusetzen. Die Höhe des Zuschusses hat sich am

Ausmaß der durchschnittlichen Kostentragung von ausländischen gesetzlichen Versicherungsträgern mit Sitz in einem

Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes für diese Behandlung zu orientieren, wenn diese Behandlung im

betreffenden Staat ebenfalls ambulant erfolgt.
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